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Tit.:

Zum erstenmal seit i83i war im verflossenen Jahre
nach dem Vorgang anderer Kantone die Abfassung des Staats,
Verwaltungsberichtes einem Mitgliede des RegierungSratheS

übertragen worden, was jedenfalls den guten Erfolg hatte/
daß diefer Bericht für 1838 bereits in der Wintersttzung
1839 dem Großen Rathe gedruckt mitgetheilt werden konnte.

Zum ersten Mal erfchien er auch in französischer Sprache,
was bisher aus unbekannten Gründen unterblieben war;
überdieß beschloß der Regierungörath eine stärkere Auftage

zur Vertheilung des Berichtes in weiterem Kreise, als es

früher der Fall gewesen war. Auch für das Jahr 1839

wurde daher diefe Arbeit einem Mitgliede der VollziehungS-
beyörde aufgetragen.
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